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1695 August 19 . A
NOTIZEN [ DES TAGSATZUNGSGESANDTENVON STADT UND AMT ZUG, BEAT

KASPARS ZURLAUBEN] ZUR KONFERENZ[ DER GEHEIMEN KRIEGS¬
RAE TE] DER V KATH. ORTE IN WEGGIS

EA VI 2 , 557 (Nr . 306)

Gesandte : s . ea vi 2, 557

" [Besprechung des ] Schirms Proiect [ - alle nachfolgenden Vereinbarungen sind

in Zusammenhang mit dem Wartauerhandel zu sehen - ] nach den abscheiden

vohm September A° 1658 Jnn Lucern [Konferenz der Kriegsräte von Lüs SZ , UW

und ZG]1**4**7

vohm Merzen A° 1661 Jnn Küssnacht [Konferenz der Kriegsräte der V kath . Orte ] ^

vohm october A° 1663 Jnn Lucern [Tagsatzung der V kath . Orte ] ^

vohm augsten A° 1664 Jnn Lucern [Konferenz des Kriegsrates der V kath . Orte
4

und der Abtei St . Gallen - Wigoltingerhandel - ]
o 5

vohm october A 1673 Jnn Küssnacht [Konferenz der V kath . Orte]

vohm Merzen A° 1682 Jnn Brunnen [Konferenz der V kath . Orte - Glarner Landes¬

streit - f

vohm augsten A° 1683 Jnn Lucern [Konferenz der V kath . Orte sowie der Abtei
7

St . Gallen - Glarner Landesstreit - ]

Wach abgelegtem Complimenten ist der Abscheidt [der obgenannten Konferenz]

vohn A° 1683 verlesen worden.

Erstlich Ein Manifest solle über unser Recht an die lobl . ohnpahrteysche ohrt

abgehen 3 so bescheen.

Zwey Corpora nach dem 1663 Abscheidt formieren wider Zürich 3 Ury , Schwyz undt

[der Abtei ] St . Gallen gegen der schindellege.
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Das ander Luoern Underwalden Zug undt Freyen Embtern Jm Barer Boden.

Der Kriegs Rhat soll bey dem grösem Corpo Jn dem Veldt gehalten werden . Dise

sollendt auff die oberen [= Aberen ] undt schönenbeul [Schönenbüel ] verlegt
werden.

1651 [Konferenz der Rriegsräte der V kath . Orte vom 11 . und 12 . September in
9

Luzern - Uttwilerhandel ] - Lucem undt freyen Embtern Köntedt Ein Corpus mit

Ein andern formieren.

Erstlich solte man mit dem Landtsfahneii 4800 Man hernach mit dem Panern mit

4800 Man ausziehen.

Reüter zum recognoscieren . Jedes ohrt 10 , Schweyz hat zue Jeder Compagney 2
Reüter.

Umbfrag.

Bey disen ungewüssen leüffen da man nit wüssen Mag wie wo undt wan der Uber-

faal beschehen Könte , Soll Jedes ohrt seine Pass ordenlich gewahren unnd be¬
wahren . .

Ein Manifest under die Zürcherische Uruderthanen austreüwen , das wir Jhnen Jhr

Exercitium Religionis ohngehinderet gestattendt , hingegen sie uns das unsere

speren wollendt , so Niemahlen gewesen.

Soll man dem Nothleidenden Einen oder Mehr ohrt ohnverzogenlichiste Hilff vohn

den uberigen ohrten geleisteten undt darvohn Ein Corpus formiert werden wider

den findt via facti offensive zue agieren , abscheidt 1658.

Mit Krut undt Lot munition undt salz aller ohrten sich gnuegsam versehen.

Ury über Verwahrung Jhrer Pässen vermeint mit dem Landtsfendtlin 500 Man zu

Hilff geben zu können.

Underwalden ob dem Walt für das Erste Mahl 450 Man, wan sie nit angriffen

werden 700 , Underwalden Nit Jm faal der Not 1000 Man, Lucem 400 Man, wan sie

vohn Bern nit angefochten 2000 auch Mehrere Manschafft.

Soll Krafft 1651 abscheidts Ein durchgehendes wuchen gelt für brodt undt be-

soldung 2 gl . gemacht werden.

Materialia zu den Wachtfüren sollendt Jn Parato nechst an Jedem Posto gehal¬

ten werden.

Jmm Regen undt Nebel Meter der Lermen durch die fues Posten bescheen . Zug hat

seine feür Zeichen zu Kam [ Cham] auff der Lebern , das andere ob oberweil

[Oberwil ] Jnn des Michel Landtwingen  weidt.

Bey Leib undt Läbens Straff Kein falschen Lermen machen , undt zu dem Endte

alles Nechtliche schiesen abstellen.

J
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Fuess Posten aller ohrten anstellen abscheidt Jn A° 1673.

Abscheidt de A° 1651 aller ohrten spechen halten Zug gegen Zürich , dise sindt

einer Arme Seel.

Constabel undt schanz Zeug mitfüeren , Seiler : 1651.

1651 Nit auff das plünderen sechen sondern trachten den feindt zu verfolgen,

weilen das Büten [Beuteholen ] vil Sig verlohren.

1682 das der friden solle Jm feldt gemacht werden.

1682 bede ohrt Freyburg undt Solotum umb Hilff lauth gülden Pundts [von

1586 ] Ersuecht werden , so beschehen.

1682 die glamer Ersuechen das sie sich Neutral haltendt , Wirdt bedenkhlich

Erachtet weilen den luterischen [= neugl . Glarus ] nit zu trauwen.

Den [ franz . ] H. Ambassadoren [Michel - Jean A m e l o t ] Ersuechen das die

Berner undt Basler zur Neutralitet durch den König [Ludwig  XIV . ] Ermahnt

werden.

Enetbirgische Vogteyen sollendt 500 Man nach altem Brauch zu Hilff schikhen

Proviant betreffendt soll nichts ausert Lands verkaufft werden.

Proviant Heüser auff stellen zu Lucem Zug Bremgarten Baden undt Raperschweil

1651.

1663 Jedes Ohrt soll trachten seine Volckher zue Proviantieren für den anfang

aber das Notleidende Ohrt umb die bahre bezahlung die Nothwendigkheit vohr-

sehen.

Zug als welches sein salz vohnn Zürich herfüert Ersuecht lobl . ohrt Lucern

undt Schweyz umb die Nothwendige vohrsehung.

1651 , 1664 Sich der luterischen Landtvögten [ in deii Gemeinen Herrschaften]

versichern.

1651 Jnn abscheidt Nemen wie man die Closter [ in den Gemeinen Herrschaften]

ob sie mit guamison zue schirmen.

Jtem was die Clöster an früchten liffern sollendt , auch die Commenda.

N. [Abtei ] Mury 500 Müt , [Kommende ] Luggern [Leuggern ] 300 [Mütt ] .

Lucem Ein Commendant nacher Mellingen

Ury nacher Baden , Vnderwaldeyi [nach ] Keyserstuel , Schweyz [nach ] Clingnauw,

Zug [nach ] Bremgarten.

Arbon solle vohnn dem fürsten vohnn St . Gallen [Abt Cölestin S f ο n d r a-

t i ] besezt werden.

Nota . Ohnverzogenlich nachfrag halten ob wahr , das die Zürcher Ein schiff

under Maschwanden an die Reüs gesezt " .



1 ) s . EA VI 1 , 441 (Nr . 264 ) 2 ) s . ebenda 524 (Nr . 321)
3 ) s . ebenda 596 (Nr . 387 ) 4 ) s . ebenda 636 (Nr . 408)
5 ) s . ebenda 893 (Nr . 574 ) 6 ) s . EA VI 2 , 37 (Nr . 23)
7) s . ebenda 89 (Nr . 53)
8 ) Der sog . Baarer Boden ist das Gebiet des Hofs zu Deinikon , vgl . Handbuch

der Schweizer Geschichte I 524.
9 ) s . EA VI 1 , 75 (Nr . 53)

AH 52 , 342 - 348 - Blatt 347 v  und 348 leer
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